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Tagesordnungspunkt 1: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Gesetzes über den Fi-

nanzausgleich 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 

Fraktion der CDU - Drs. 18/7261 

direkt überwiesen am 27.08.2020 

federführend: AfIuS  

mitberatend: AfRuV  

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 GO LT:  

AfHuF 

 

Mitberatung  

Beratungsgrundlage: Beschlussempfehlung des 

federführenden Ausschusses (unveränderte An-

nahme) 

Wortmeldungen ergaben sich nicht. 

 

Beschluss 

Der Ausschuss schloss sich der Empfehlung 

des - federführenden - Ausschusses für Inneres 

und Sport an, den Gesetzentwurf unverändert 

anzunehmen. 

Zustimmung: SPD, CDU, GRÜNE, FDP, AfD 

Ablehnung: - 

Enthaltung: - 

 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07261.pdf
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Tagesordnungspunkt 2: 

Vorlagen 

 

Vorlage 281 

Unterrichtung des AfHuF über die Übertragung 

von Aufgaben auf die NBank gemäß § 5 Abs. 4 

Satz 1 NBankG  

Schreiben des MW vom 19.08.2020 

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE) fragte, inwiefern 

sich aus der Zahl der zu bearbeitenden Fälle bzw. 

der Höhe der zu vergebenden Förderungen im 

Zusammenhang mit den in der Vorlage genann-

ten Förderrichtlinien langfristig zusätzlicher Per-

sonalbedarf bei der NBank ergebe. 

MR’in Meine (MW) führte aus, die in der Vorlage 

aufgeführten Richtlinien beträfen nicht alle die 

Corona-Situation - hierzu seien noch einige Richt-

linien zu erwarten - und bezögen sich im Prinzip 

noch auf die Trägerleistung 2020. 

Für die bereits erfolgten Aufgabenübertragungen 

auf die NBank im Zusammenhang mit den 

Corona-bedingten Richtlinien seien rund 50 Mit-

arbeiterkapazitäten (MAK) bei der NBank bis En-

de des Jahres eingeplant. Da hier ein Sonderfall 

vorliege, seien MW und NBank dabei, gemeinsam 

eine Sonderregelung zu entwerfen, um im Rah-

men der Trägerleistungssystematik bereits vorab 

Forderungseinbuchungen oder Abschlagszahlun-

gen vornehmen zu können, damit kein Minus ent-

stehe. Insgesamt würden MAK-Zahlen in erhebli-

cher Höhe in den nächsten Wirtschaftsplan ein-

fließen. 

* 

Der Ausschuss nahm die Vorlage zur Kenntnis. 

 

Vorlage 287 

Großgerät „Elektronenstrahl-Mikrosonde mit 

Feldemissionskathoden“ der Uni Göttingen 

Schreiben des MWK vom 28.08.2020 

Der Ausschuss stimmte der Vorlage ohne Aus-

sprache einstimmig zu. 

 

Vorlage 288 (1. Nachtrag) 

Wiederbesetzung von Stellen gemäß § 4 der All-

gemeinen Bestimmungen 

Schreiben des MF vom 28.08.2020 

Der Ausschuss nahm die Vorlage ohne Aus-

sprache zur Kenntnis. 

 

Vorlage 289 

Unterrichtung über Investitionsmaßnahmen bei 

NPorts 

Schreiben des MW vom 02.09.2020 

Nachdem MR Jacob (MW) die Vorlage vorgestellt 

hatte, ergaben sich folgende Fragen und Antwor-

ten: 

Abg. Ulf Thiele (CDU): Hintergrund für die 

Kenntnisnahme der Vorlage durch den Haus-

haltsausschuss ist ja auch, dass es vor einigen 

Jahren in einem Jahresbericht des Landesrech-

nungshofs Anmerkungen zu Kostensteigerungen 

im Bereich der Hafenbaumaßnahmen gegeben 

hat. Deshalb ist für uns von besonderem Interes-

se, wie hoch der Puffer mit Blick auf etwaige Bau-

kostensteigerungen bei den in der Vorlage ge-

nannten Projekten ist. Wird - wie bei Hochbau-

maßnahmen - ein fester Kostensteigerungssatz 

für jeden Monat in das Budget einkalkuliert, oder 

wird auf Basis der Istkosten geplant, sodass der 

Haushaltsausschuss gegebenenfalls Mittel nach-

bewilligen muss? 

MR Jacob (MW): Infolge der damaligen Prü-

fungsmitteilung des Landesrechnungshofs hat es 

in der Gesellschaft organisatorische und auch 

personelle Veränderungen gegeben. Mittlerweile 

ist die Gesellschaft aus Sicht des MW technisch 

und organisatorisch so gut aufgestellt, dass Kos-

tensteigerungen fast immer abgewendet werden 

können. Zum Beispiel ist die Maßnahme Erneue-

rung der Stellwerkstechnik in Emden günstiger als 

geplant gewesen - eingeplant waren 8,3 Mio. Eu-

ro -, weshalb zusätzlich das Gebäude für 230 000 

Euro saniert werden konnte.  

Im Normalfall wird ein Puffer von 15 % des Bud-

gets einkalkuliert. Die kalkulierten Mittel werden 

aber in der Regel auch tatsächlich verwendet.  
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MDgt Markmann (LRH): Eine kurze Anmerkung 

dazu aus der Sicht des Landesrechnungshofs: 

Wir haben in letzter Zeit in der Tat keine Unter-

veranschlagungen, sondern vielmehr eine Ten-

denz zu Überveranschlagungen festgestellt. Die 

genehmigten Mittel werden von NPorts auch aus-

gegeben.  

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE): Inwieweit tragen 

Hafengebühren zur Kostendeckung bei?  

MR Jacob (MW): Diese Information werde ich 

nachreichen. Eine vollständige Kostendeckung 

liegt aber nicht vor, sonst wären keine Zuschüsse 

notwendig. 

* 

Der Ausschuss nahm die Vorlage zur Kenntnis. 

 

Vorlage 290 

Testungen für Lehrkräfte u. a. - Unterrichtung des 

AfHuF  

Schreiben des MK vom 04.09.2020 

MR Maschke (MK) stellte die Vorlage vor und 

wies darüber hinaus auf Folgendes hin:  

Wir sind dabei, für die Testungen eine Rahmen-

vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereini-

gung Niedersachsen zu schließen, die wahr-

scheinlich am heutigen Tag unterzeichnet wird. 

Uns werden nicht die normalen Gebührensätze in 

Rechnung gestellt, sondern wir haben einen an-

deren Satz ausgehandelt.  

In den Herbstferien wollen wir die Gelegenheit 

nutzen, die uns anonym zurückgespiegelten Er-

gebnisse der freiwilligen Testungen auszuwerten, 

um zu sehen, ob im System Schule ein besonde-

res Infektionsrisiko besteht. Das hat einen Mo-

dellcharakter. Wir werden in den Herbstferien 

überlegen, ob der Schulbetrieb so fortgesetzt 

werden kann oder andere Hygienemaßnahmen 

erforderlich sind.  

Abg. Christian Grascha (FDP): Wie hoch schät-

zen Sie den Anteil der Beschäftigten ein, die die 

zwei anlasslosen Testungen in Anspruch nehmen 

werden? 

MR Maschke (MK): Wir gehen davon aus, dass 

bis zu 80 % der Beschäftigten den ersten Test 

und 50 % den zweiten Test in Anspruch nehmen 

werden.  

Abg. Christian Grascha (FDP): Wenn die Tes-

tungen nicht nur Präventivmaßnahme sind, son-

dern sozusagen auch einen Forschungscharakter 

haben, stellt sich die Frage, wie sichergestellt 

wird, dass die Auswahl repräsentativ ist. Denn 

bestimmte Gruppen, z. B. Risikogruppen, im Be-

reich der Lehrkräfte werden diese Angebote si-

cherlich eher in Anspruch nehmen als andere - 

z. B. jüngere Lehrkräfte.  

Frau Kummert (MK): Die statistische Erhebung 

hat sicherlich keinen wirklich wissenschaftlichen 

Charakter. Die statistische Auswertung erfolgt zu-

nächst im MK. Wir werden die Daten auch mit 

dem Landesgesundheitsamt austauschen; denn 

sie betreffen das Infektionsgeschehen in Nieder-

sachsen. Unsere Daten werden in erster Linie un-

ser strategisches Vorgehen hinsichtlich der Schul-

öffnungen beeinflussen. Es gibt verschiedene 

Szenarien, die vom Infektionsgeschehen in Nie-

dersachsen bzw. in den einzelnen Regionen ab-

hängen. Die statistische Auswertung der tatsäch-

lich infizierten Personen ist ein weiterer kleiner 

Baustein, um eventuell hygienische Maßnahmen 

bzw. die Gestaltung des Unterrichts anzupassen. 

Im Augenblick gibt es nur Vermutungen, und wir 

wollen mehr Fakten schaffen.  

Abg. Christian Grascha (FDP): Wenn Sie das 

weitere strategische Vorgehen u. a. aus den 

Testergebnissen ableiten wollen, müssten diese 

zum Infektionsgeschehen in der jeweiligen Regi-

on ins Verhältnis gesetzt werden. In Landkreisen 

mit einer höheren Ansteckungsrate nehmen Ein-

richtungen wie Schulen natürlich eine besondere 

Rolle ein. Warum wurde kein regionaler Ansatz 

gewählt?  

Frau Kummert (MK): Bei Regionen mit erhöhter 

Ansteckungsquote kommt die niedersächsische 

Teststrategie zum Zuge. Hierbei wird die Lage re-

gional analysiert und geprüft, inwiefern u. a. auch 

Schulen betroffen sind. 

Ein Vorteil der anlasslosen Testungen ist, dass 

Personen identifiziert werden können, die infiziert, 

aber symptomfrei sind. Dies soll bei der Unterbre-

chung der Infektionsketten helfen.  

Abg. Peer Lilienthal (AfD): Wieso findet keine 

zeitliche Taktung bei den Tests statt? Gäbe es 

z. B. einen Stichtag für die Testungen, wäre das 
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Ergebnis aussagekräftiger. Hierfür würde sich ein 

Zeitpunkt nach den Herbstferien anbieten.  

Frau Kummert (MK): Die Tests werden in einem 

sehr beschränkten Zeitraum stattfinden. Das An-

gebot besteht vom 10. September bis zum 

11. Oktober 2020, also dem Beginn der Herbstfe-

rien.  

* 

Der Ausschuss nahm die Vorlage zur Kenntnis. 

 

Vorlage 291 

Verwendung der Corona-Mittel aus 1. Nachtrag 

2020 zum 31.08.2020 

Schreiben des MF vom 04.09.2020 

Abg. Christian Grascha (FDP) kündigte an, ei-

nen Fragenkatalog zur Mittelverwendung im Zu-

sammenhang mit dem Ersten Nachtragshaushalt 

2020 vorzulegen, da verschiedene Positionen er-

läuterungsbedürftig seien.  

Vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der Bera-

tung des Ersten Nachtragshaushaltes über viele 

eher kurzfristige Maßnahmen gesprochen worden 

sei, stelle sich z. B. die Frage, warum erst knapp 

600 Mio. Euro von 935 Mio. Euro abgeflossen 

seien. Beim Posten „Schutzanzüge“ im Ge-

schäftsbereich des MS sei von den dort aufge-

führten 70,8 Mio. Euro beispielsweise noch gar 

nichts abgeflossen. 

ORR’in Zummach (MS) führte aus, die 70 Mio. 

Euro seien in der Tat bislang noch nicht veraus-

gabt worden; sie seien vorsorglich zugewiesen 

worden - Stichwort „Vorhaltekosten“. Zwar seien 

bereits relativ viele Mittel für Schutzausrüstung 

wie Masken ausgegeben worden, jedoch seien 

sie verschiedenen Chargen zugeteilt gewesen, 

sodass weitere Mittel im Bedarfsfall zur Verfü-

gung gestanden hätten. Die Marktsituation habe 

sich allerdings verbessert, sodass keine neuen 

Beschaffungen per Amtshilfe durch das MS not-

wendig gewesen seien.  

* 

Der Ausschuss nahm die Vorlage zur Kenntnis. 

 

Vorlage 292 

Übersicht Mittelabruf und Mittelabfluss 2. Nach-

trag 2020 zum 03.09.2020 

Schreiben des MF vom 04.09.2020 

MDgt’in Wethkamp (MF) kündigte an, dem Aus-

schuss jeweils aktualisierte Übersichten über den 

Mittelabruf und Mittelabfluss im Rahmen des 

Zweiten Nachtragshaushaltes 2020 quartalswei-

se - jeweils zum Ende des Quartals - vorzulegen.  

* 

Der Ausschuss nahm die Vorlage ohne Aus-

sprache zur Kenntnis. 

 

Vorlage 293 

Antwort zu Fragen nach dem Mittelabfluss der In-

formationskampagne der Nds. Landesregierung 

zum Thema Corona 

Schreiben der StK vom 08.09.2020 

Der Ausschuss nahm die Vorlage ohne Aus-

sprache zur Kenntnis. 

 

Vorlage 294 

Anmeldung Vorlage - Richtlinien des MW im Zu-

sammenhang mit COVID-19 

Schreiben des MW vom 08.09.2020 

Abg. Frank Henning (SPD) fragte, wann die in 

der Vorlage aufgeführten Richtlinien zum Vorha-

ben „Sonderprogramm Tourismus und Gastrono-

mie“ mit einem Volumen von 120 Mio. Euro fer-

tiggestellt würden. Diese Richtlinien seien wichtig, 

da sie viele Unternehmen im Hotel- und Gaststät-

tengewerbe beträfen. 

MR Franz (MW) antwortete, dass sich die betref-

fenden Richtlinien in Erarbeitung befänden. Ein 

erheblicher Teil der Richtlinien werde derzeit mit 

dem Landesrechnungshof und dem Finanzminis-

terium abgestimmt. Drei Richtlinien würden am 

heutigen Tag im Amtsblatt veröffentlicht. Geplant 

sei, bis Ende September alle Richtlinien im Minis-

terialblatt zu veröffentlichen. 
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Abg. Ulf Thiele (CDU) sprach namens der CDU-

Fraktion seinen Dank für die Vorlage der Über-

sicht und dafür aus, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Ministerien in der Sommerpause 

engagiert und unter Hochdruck an den zum Teil 

sehr komplexen Förderrichtlinien gearbeitet hät-

ten. Normalerweise dauere es sechs bis neun 

Monate, um solche Richtlinien - insbesondere für 

neue Programme - aufzusetzen. 

Abg. Frauke Heiligenstadt (SPD) schloss sich 

dem Dank namens der SPD-Fraktion an und wies 

in diesem Zusammenhang darauf hin, dass infol-

ge der Beschlussfassungen über die Nachtrags-

haushalte nicht nur im Wirtschaftsministerium, 

sondern auch in anderen Ressorts eine hohe zu-

sätzliche Arbeitsbelastung angefallen sei - insbe-

sondere im Finanzministerium und in den Haus-

haltsabteilungen der Ministerien. Die nach wie vor 

bestehende Krisensituation sei noch immer eine 

Herausforderung für die Landesverwaltung wie 

auch für die Kommunalverwaltungen. 

Ferner fragte die Abgeordnete mit Blick auf die 

Richtlinien im Tourismusbereich, wie sich der Be-

darf nach Soforthilfen in dieser Branche entwi-

ckelt habe. 

MR Franz (MW) führte aus, die Richtlinien für den 

Tourismusbereich müssten voraussichtlich noch 

an den Beschluss auf Bundesebene, die Über-

brückungshilfe des Bundes bis Ende 2020 zu ver-

längern, angepasst werden. Vor diesem Hinter-

grund sei es nicht sinnvoll, die auf Landesebene 

vorgesehenen Überbrückungshilfen für den Gast-

stättenbereich, die ab Oktober 2020 greifen soll-

ten, erst ab Januar 2021 laufen zu lassen. 

Das MW arbeite derzeit an einer landesseitigen 

Ergänzung der Überbrückungshilfe auf Bundes-

ebene, um den besonderen Belangen des Gast-

stättenbereiches Rechnung tragen zu können. 

Dies könne noch nicht finalisiert werden, da die 

Verhandlungen mit dem Bund noch nicht abge-

schlossen seien und die Eckpunkte des künftigen 

Bundesprogramms, das bis Jahresende laufen 

werde, noch nicht feststünden. Die Landesregie-

rung beabsichtige, eventuelle Lücken des Bunde-

sprogramms in Bezug auf den Gastronomiebe-

reich gezielt zu schließen. 

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE) schloss sich dem 

Dank für die Erstellung der Vorlage an.  

* 

 

Der Ausschuss nahm die Vorlage zur Kenntnis. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 3: 

a) Steuerungeheuer bezwingen - Grundsteuer 

B abschaffen! 

Antrag der Fraktion der AfD - Drs. 18/3644 

b) Reform der Grundsteuer mit Öffnungsklau-

sel für die Länder versehen! 

Antrag der Fraktion der FDP - Drs. 18/3647 

c) Grundsteuer erhalten - Gerechtigkeit wah-

ren - Kommunen unterstützen 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/3845 

 

Zu a und b) erste Beratung: 49. Plenarsitzung am 

16.05.2019 

AfHuF 

Zu c) direkt überwiesen am 31.05.2019 

AfHuF 

zuletzt behandelt: 80. Sitzung am 15.01.2020 

 

Fortsetzung der Beratung und Verfahrensfra-

gen 

Vors. Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE) wies darauf 

hin, dass es, wie in der Unterrichtung durch das 

MF in der Sitzung am 2. September ausgeführt 

worden sei, seitens der Landesregierung noch 

keine Entscheidung darüber gebe, ob bzw. inwie-

fern sie von der Länderöffnungsklausel Gebrauch 

machen werde. Vor diesem Hintergrund sei zu 

klären, wie mit den drei Anträgen weiter verfahren 

werden solle. 

Abg. Christian Grascha (FDP) erklärte, er sei 

der Auffassung, dass sich der Landtag in dieser 

Frage zunächst selbst positionieren sollte, sodass 

die Landesregierung dann darauf reagieren 

müsste. Die Vertreter der Koalitionsfraktionen 

würden dies aber sicherlich ablehnen und abwar-

ten wollen, bis die Landesregierung eine Ent-

scheidung getroffen habe. Deshalb könnten die 

Anträge im Grunde gegenwärtig nicht weiter bera-

ten werden.  

Auch Abg. Peer Lilienthal (AfD) sprach sich 

ebenfalls dafür aus, über eine Beschlussempfeh-

lung zu den Anträgen abzustimmen. 

Abg. Ulf Thiele (CDU) entgegnete, dass er es 

nicht für sinnvoll halte, die Anträge bereits zum 

jetzigen Zeitpunkt abschließend zu beraten, da 

damit eine Positionierung des Parlaments einher-

gehen würde, obwohl es nach wie vor offene Fra-

gen gebe.  

Die Diskussionen zwischen und in den Ländern 

seien aktuell noch nicht abschlossen. Hessen fa-

vorisiere ein wertunabhängiges Flächen-Modell. 

Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sei-

en noch unentschieden. Die Diskussion in Baden-

Württemberg, die deutlich von den Grünen beein-

flusst sei, gehe in Richtung eines Flächen-

Modells, das aber anders strukturiert sei als das 

bayerische. Hamburg diskutiere über ein Flächen-

Lage-Modell, das dem vom niedersächsischen 

MF vorgelegten ähnlich sei.  

Andererseits sei ein begrenzender Faktor, dass 

das Land Bayern gemäß Absprache der Länder 

die IT-Programmierung hinsichtlich der Erhebung 

der Grundsteuer vornehmen müsse. Dabei sei - 

erstens - zu berücksichtigen, dass ein Modell 

programmierbar sein müsse - für das von Bayern 

gewählte Flächen-Modell sei das sicherlich gege-

ben -, und - zweitens - wie viele Modelle es geben 

werde. Die Bayerische Staatsregierung habe 

deutlich erklärt, dass sie nicht mehr als drei un-

terschiedliche Modelle programmieren könne und 

werde - zumindest nicht mit großen Abweichun-

gen. 

Vor diesem Hintergrund wäre es nicht sinnvoll, 

wenn sich das Parlament für eine Variante aus-

sprechen würde, deren Umsetzung in der Folge 

an den Verhandlungen zwischen den Ländern 

oder administrativen Einschränkungen scheitere. 

Er, Thiele, plädiere daher dafür, der Landesregie-

rung noch Zeit einzuräumen, um mit den anderen 

Landesregierungen entsprechende Absprachen 

zu treffen oder, wenn dies nicht gelingen sollte, 

von der Nutzung der Länderöffnungsklausel ab-

zusehen. In letzterem Fall würde ohnehin das 

Bundesmodell greifen. 

Es sei wenig sinnvoll, drei Anträge im Plenum zu 

beraten, die sich inhaltlich überholt hätten und 

deshalb nur abgelehnt werden könnten. Vor die-

sem Hintergrund werde die CDU-Fraktion einer 

Abstimmung über eine Beschlussempfehlung in 

der heutigen Sitzung nicht zustimmen. 

Abg. Christian Grascha (FDP) wandte ein, der 

Landtag könne sich durchaus darüber austau-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03644.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03647.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_05000/03501-04000/18-03845.pdf
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schen, ob in Niedersachsen das Bundesmodell 

oder ein anderes Modell zur Anwendung kommen 

sollte. 

Er, Grascha, interpretiere den Redebeitrag des 

Abg. Thiele so, dass es innerhalb der Landesre-

gierung zumindest die Festlegung gebe, nicht das 

Bundesmodell in Niedersachsen umsetzen zu 

wollen; denn sonst bedürfte es keiner Abspra-

chen mit den anderen Bundesländern. Was fehle, 

sei eine abgestimmte Aussage der Landesregie-

rung dazu, welches Modell von ihr favorisiert wer-

de. 

Abg. Frauke Heiligenstadt (SPD) schloss sich 

den Ausführungen des Abg. Thiele an und gab zu 

bedenken, dass das Bundesmodell ohnehin pro-

grammiert werde. Hierzu seien keine Gespräche 

mit anderen Ländern notwendig. 

Ein Flächen-Lage-Modell - in welcher Form und 

mit welchen Faktoren auch immer versehen - 

werde durchaus von einigen Ländern angestrebt. 

Es stehe aber noch nicht fest, wie dieses ausge-

staltet und ob es programmierbar wäre. Aus die-

sem Grund gebe es noch keine Festlegung in-

nerhalb der Landesregierung. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 4: 

Investitionsprogramm 2020 für Krankenhaus-

baumaßnahmen 

Unterrichtung durch die Landesregierung - 

Drs. 18/7065 

gemäß § 62 Abs. 1 GO LT überwiesen am 

23.07.2020 

federführend: AfSGuG  

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 39 

Abs. 2 Satz 2 GO LT: AfHuF 

 

Unterrichtung 

RL Dr. Robbers (MS): Aus der Vorlage geht eine 

Dreiteilung der Investitionsmaßnahmen hervor:  

Der erste Block mit zehn Maßnahmen beinhaltet 

Weiterfinanzierungen laufender Baumaßnahmen 

und Nachträge infolge von deutlichen Kostener-

höhungen im Zuge der steigenden Baupreise in 

den letzten Jahren. Das Gesamtvolumen hier be-

trägt 53,7 Mio. Euro. 

Der zweite Block umfasst elf Maßnahmen, die 

neu begonnen werden, künftig aber noch weitere 

Finanzierungsabschnitte mit sich bringen. Dieser 

Block hat ein Gesamtvolumen von 59,8 Mio. Eu-

ro. 

Drittens. Das jährliche Investitionsprogramm um-

fasst - seit 15 Jahren aufsummiert - 120 Mio. Eu-

ro. Darin enthalten ist ein Pauschalansatz in Höhe 

von 6,5 Mio. Euro. Aus diesem Topf vergibt die 

Landesregierung regelmäßig zum Jahresende 

Mittel für sogenannte kleine Baumaßnahmen mit 

einem jeweiligen Kostenvolumen von bis zu 

500 000 Euro sowie für die Erstbeschaffung von 

medizinisch-technischen Großgeräten. Ein Bei-

spiel für solche kleinen Baumaßnahmen sind 

dringend notwendige Sanierungen von Aufzügen 

zu OPs. Mittel für solche Maßnahmen werden 

ohne weitere Beteiligung des Planungsausschus-

ses an die einzelnen Krankenhäuser ausgege-

ben. 

Eine Besonderheit im diesjährigen Investitions-

programm ist die Position „Neue Maßnahme aus 

dem Sondervermögen“ mit einem Gesamtvolu-

men von 145 Mio. Euro, die ins Sondervermögen 

aufgenommen wurde. Dabei handelt es sich um 

den Erweiterungsbau Ost des Klinikums Olden-

burg, der u. a. die Zentrale Notaufnahme, eine In-

tensivstation und eine Aufnahmestation beinhal-

ten soll. Dies ist gerade auch mit Blick auf den 

Hochschulstandort Oldenburg in der Zusammen-

arbeit mit Groningen eine vorrangige Maßnahme.  

 

Aussprache 

Abg. Stefan Wenzel (GRÜNE): Grundsätzlich 

möchte ich anmerken, dass ich diese Informati-

onsvorlage für nicht sehr aussagekräftig halte. 

Der Ausschuss befasst sich normalerweise mit 

drei Arten von Vorlagen zu Baumaßnahmen: ers-

tens mit regulären Haushaltsunterlagen Bau, 

zweitens mit Vorlagen zu den Bauvorhaben Uni-

versitätskliniken und drittens mit Vorlagen zu In-

vestitionen etwa in Hafenbaumaßnahmen.  

Hierbei handelt es sich um eine Unterrichtung. 

Aus ihr kann man aber weder ersehen, welchen 

Rechtsstatus der Träger hat, noch welche Investi-

tionen der Träger selbst in die Maßnahme ein-

bringt. 

Ich möchte anregen, diese Art von Vorlage zu-

künftig in einer anderen Qualität zu übermitteln, 

sodass wir uns ein Bild davon machen können, 

wie sinnvoll bestimmte Investitionen sind, inwie-

weit vorhandene Strukturen durch Maßnahmen 

zementiert werden oder Überlegungen der En-

quetekommission zur medizinischen Versorgung 

bereits aufgegriffen werden und ob beispielswei-

se dafür gesorgt ist, dass Krankenhäuser zu-

kunftsfähig sind, was die Digitalisierung anbe-

langt. Derzeit sind in dieser Hinsicht ja erst 50 % 

der Kliniken in Niedersachsen einigermaßen auf 

dem aktuellen Stand. 

Ich halte es für wenig sinnvoll, eine Vorlage zur 

Kenntnis zu nehmen, die nicht mehr besagt, als 

dass Geld ausgegeben wurde. 

RL Dr. Robbers (MS): Auf Grundlage der Infor-

mationen in dieser Form wird im Planungsaus-

schuss über die jährliche Investitionsförderung 

berichtet und Einvernehmen hergestellt. 

Abg. Ulf Thiele (CDU): Im federführenden Sozi-

alausschuss wird meines Wissens nicht über eine 

erweiterte Vorlage - die sich speziell auf das 

Krankenhausfinanzierungsprogramm und nicht 

auf andere Programme wie die Universitätsmedi-

zin bezieht - diskutiert. Ich halte es für zu weitge-

hend, zusätzliche umfangreiche Vorlagen einzu-

fordern, die der federführende Ausschuss gar 

nicht haben will. 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/07001-07500/18-07065.pdf
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Diese Vorlage zur Krankenhausfinanzierung im 

allgemeinen Bereich bekommen wir regelmäßig, 

wenn der Krankenhausplanungsausschuss getagt 

hat, um über dessen Entscheidungen bzw. Emp-

fehlungen informiert zu werden. Für uns ist das 

völlig ausreichend.  

Abg. Frauke Heiligenstadt (SPD): Die Vorlage 

verdeutlicht meines Erachtens insofern eine gute 

Entwicklung, als dass Krankenhausinvestitionen 

in dieser Größenordnung getätigt werden können. 

Das war in Niedersachsen nicht immer der Fall. 

Es ist positiv, dass der Sanierungsstau bei den 

Krankenhäusern nach und nach aufgehoben wird 

- auch wenn natürlich immer noch mehr getan 

werden könnte. 

Herr Dr. Robbers, Sie erwähnten im Zusammen-

hang mit dem dritten Block, der das Klinikum 

Oldenburg betrifft, den Hochschulstandort Olden-

burg. Ich gehe davon aus, dass hiermit nicht die 

European Medical School finanziert wird, sondern 

reine Krankenhausbaumaßnahmen. 

RefL Dr. Robbers (MS): Ja, es handelt sich nur 

um Kosten für die akutstationäre Krankenhaus-

behandlung, nicht für Forschung und Lehre. 

Das Klinikum Oldenburg ist aber natürlich im Kon-

text des Hochschulstandorts zu sehen, der eine 

gewisse Sogwirkung für die Behandlung von 

Schwersterkrankten und seit Jahren einen deutli-

chen Fallzahlzuwachs hat. Die Strukturen am Kli-

nikum Oldenburg sind erheblich in die Jahre ge-

kommen. Insofern sind die angesprochenen 

Maßnahmen zwingend erforderlich. Sie hängen 

indirekt durchaus mit dem Hochschulstandort zu-

sammen und steigern dessen Attraktivität. 

* 

Der Ausschuss nahm die Unterrichtung zur 

Kenntnis.  

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 5: 

Niedersächsische Mobilitätsprämie - in der 

Krise zukunftsorientiert investieren 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 

18/6789 

erste Beratung: 80. Plenarsitzung am 02.07.2020 

federführend: AfWAVuD  

mitberatend gem. § 27 Abs. 4 Satz 1 i. V. m. § 39 

Abs. 3 Satz 1 GO LT: AfHuF 

 

Mitberatung  

Beratungsgrundlage: Beschlussempfehlung des 

federführenden Ausschusses (Ablehnung) 

Eine Aussprache ergab sich nicht. 

 

Beschluss 

Der - mitberatende - Ausschuss schloss sich der 

Empfehlung des - federführenden - Ausschusses 

für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 

an, den Antrag abzulehnen. 

Zustimmung: SPD, CDU, FDP, AfD 

Ablehnung: GRÜNE 

Enthaltung: - 

 

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06501-07000/18-06789.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06501-07000/18-06789.pdf
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Tagesordnungspunkt 6: 

Fortsetzung der Unterrichtung durch die Lan-

desregierung über den Stand der Garantie-

portfolios für die NORD/LB 

zuletzt unterrichtet: 90. Sitzung am 20.05.2020 

 

Unterrichtung 

dazu: Tischvorlage „Übersicht Garantieportfolien“ 

(Anlage) 

ORR Meyer (MF): Wir setzen heute die Bericht-

erstattung vom 20. Mai über den Stand der drei 

Garantieportfolien fort, und ich bitte darum, zu 

verfahren wie bei der letzten Unterrichtung: Den 

allgemeinen Teil werden wir in öffentlicher Sit-

zung vorstellen, und für alles Weitere würden wir 

darum bitten, die Vertraulichkeit herzustellen.  

Herr Gaberle (EY): Zur Entwicklung der drei Port-

folien:  

Tower Bridge 

Dies ist das leistungsgestörte Portfolio der 

NORD/LB, das durch das Land Niedersachsen 

abgesichert wird. Die Entwicklung dieses Portfo-

lios hat mit einem Garantiebetrag von ca. 0,9 Mrd. 

Euro begonnen. Zum Stand 31. Juli 2020 wurde 

das Risiko in dem Portfolio durch Verkäufe und 

Verwertungen auf ca. 0,4 Mrd. Euro reduziert. 

Damals wurden Vergütungen von ungefähr 

44 Mio. Euro avisiert. Es gibt hier eine variable 

Vergütung, die dem Land Niedersachsen abhän-

gig vom Portfolioabbau gezahlt wird. Davon wur-

den bisher 27,2 Mio. Euro an das Land Nieder-

sachsen gezahlt. 

Garantieleistungen gibt es in dem Portfolio bisher 

nicht. Dazu ist auf den Mechanismus hinzuwei-

sen, der vorsieht, dass erst zu einem späteren 

Zeitpunkt abgerechnet wird. Dort hinein fließt aber 

auch der sogenannte Mehrerlöspuffer, d. h. der 

Verwertungsgewinn, der der Bank bereits bis zum 

23. Dezember 2019 und darüber hinaus bis zum 

31. Juli 2020 zugeflossen ist. Dies setzt sich bis 

zum Abrechnungsstichtag im Jahr 2024 fort. Ak-

tuell liegt der Mehrerlöspuffer unverändert im 

niedrigen dreistelligen Millionenbereich und ist im 

Vergleich zum März 2020 nahezu konstant ge-

blieben.  

Die Bank geht weiterhin davon aus, dass das 

Portfolio trotz der COVID-19-Effekte voraussicht-

lich bis Ende 2021 abgebaut wird. Aktuell liegt die 

Bank im Portfolio ca. 7 Mio. Euro über dem Plan, 

den wir uns Ende 2019 gesetzt hatten. Wir gehen 

also davon aus, dass sich die diesbezüglichen 

Erwartungen der Bank bestätigen werden.  

Wir nehmen außerdem an, dass es aufgrund des 

sehr komfortablen Mehrerlöspuffers, der mittler-

weile aufgebaut wurde, derzeit zu keiner Inan-

spruchnahme des Landes Niedersachsen kom-

men wird. 

Maritime Industries 

Dies ist das nicht leistungsgestörte, performante 

Schiffsportfolio der NORD/LB, das mit einem Ga-

rantiebetrag von 1,5 Mrd. Euro gestartet ist. Mitt-

lerweile hat sich dieser Betrag auf 1,3 Mrd. Euro 

reduziert. Auch im Zeitraum März bis Ende Juli 

2020 ist gegenüber der letzten Unterrichtung eine 

Reduktion eingetreten. 

Für dieses Portfolio ist eine fixe Vergütung von 

236 Mio. Euro vereinbart worden. Davon wurden 

bereits 65,2 Mio. Euro gezahlt. 

Es wurden auch bereits Garantieleistungen in 

Höhe von ca. 3 Mio. Euro an die Bank ausge-

zahlt. Zusätzlich sind Garantieleistungen in Höhe 

von 2 Mio. Euro angekündigt. 

Wie man der Presse entnehmen kann, ist das be-

treffende Segment derzeit im Transportbereich 

aufgrund der Charterraten und natürlich auch im 

Kreuzfahrtbereich stark unter Druck. Somit liegen 

wir - COVID-19-induziert - leicht unter dem ur-

sprünglichen Ablaufplan. Dies ist auch dadurch 

bedingt, dass ursprünglich, d. h. vor Ausbruch der 

Krise, vermehrt darauf gesetzt worden ist, dass 

Konsortialübertragungen möglich sind und 

Fremdbankablösungen durchgeführt werden, was 

in Anbetracht der Krise aktuell natürlich nur sehr 

schwer umsetzbar ist. 

Dennoch gab es in diesem Portfolio seit April 

2020 Sondertilgungen im zweistelligen Millionen-

bereich. 

Aviation 

Dies ist das Flugzeugportfolio, das ursprünglich 

mit 1,7 Mrd. Euro abgesichert und sukzessive auf 

1,3 Mrd. Euro reduziert wurde. 
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Was die Lage der Industrie angeht, ist der Presse 

zu entnehmen, dass weltweit insgesamt noch un-

gefähr 30 % der Flotte geparkt sind, in Europa 

sind es 40 %. Das hat natürlich sehr große Aus-

wirkungen auf das Portfolio und dessen Abbau. 

Auch in diesem Portfolio wurden Tilgungsstun-

dungen durchgeführt. Allerdings ist bisher kein 

materieller Garantiefall eingetreten. Der soge-

nannte Loan-to-Value (LTV), also die Besiche-

rung des Portfolios, liegt insgesamt bei unter 

50 %. Die Frachtflieger sind sehr stark gefragt; im 

Passagierflugsegment gibt es große Unterschiede 

im Vergleich zum ursprünglichen Plan.  

Auch hier wurde eine fixe Vergütung in Höhe von 

60 Mio. Euro vereinbart. Davon wurden bereits 

17,5 Mio. Euro gezahlt. Wie gesagt, gibt es kei-

nen materiellen Garantiefall; es wurden Garantie-

fälle angemeldet, allerdings mit einem Betrag von 

0 Euro, weil die Besicherung so beschaffen war, 

dass es selbst im Verwertungsfall zu keiner be-

tragsmäßigen Inanspruchnahme der Garantie 

kommen würde. 

* 

Der Ausschuss setzte die Unterrichtung entspre-

chend der Bitte der Landesregierung gemäß § 93 

GO LT in einem vertraulichen Sitzungsteil fort 

und führte eine Aussprache darüber. Darüber 

wird eine gesonderte Niederschrift erstellt. 

 

*** 



Anlage




